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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1991

Norm

DHG §2

Rechtssatz

Der Arbeitnehmer ist dem Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsvertrages zu einem sorgfältigen Umgang mit dessen

Sachen verp1ichtet und haftet daher dem Arbeitgeber für den durch schuldhafte Übertretung von Schutzgesetzen - die

hier in Frage kommenden Bestimmungen der StVO dienen der Hintanhaltung von Personenschäden und Sachschäden

- verursachten Schaden. (§ 48 ASGG)
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